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Einleitung 

A. Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes 

Die Untersuchung hat den gemischten Vertrag im Recht der Außenbezie
hungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zum Gegenstand. Mit 
dem Begriff „gemischter Vertrag" 1 werden alle die völkerrechtlichen 
Abkommen bezeichnet, an denen neben der EWG einer, mehrere oder alle 
ihre Mitgliedstaaten und ein oder mehrere dritte Völkerrechtssubjekte als 
Vertragspartner beteiligt sind. 

Der Untersuchungsgegenstand bieibt auf die gemischten Verträge der 
EWG beschränkt2 und umfaßt nicht die gemischten Verträge der EGKS und 
der EAG. Diese Abgrenzung erfolgt aus zwei Gründen. Zum einen sind die 
Außenbeziehungen dieser beiden Gemeinschaften gegenüber denen der 
EWG von untergeordneter Bedeutung, insbesondere ist die Anzahl der von 
diesen Gemeinschaften geschlossenen gemischten Verträge vergleichsweise 
gering3 • Zum anderen, und dies ist der ausschlaggebende Gesichtspunkt, 
sind die Vertragsschlußbefugnis und die Vertragsschlußverfahren der drei 
Organisationen unterschiedlich ausgestaltet4 , wobei der EAG-Vertrag mit 
Art. 102  eine Regelung über den gemischten Vertrag enthält. Eine Konzen
tration auf eine Gemeinschaft, und zwar auf die, bei der das Phänomen des 
gemischten Vertrages eine bedeutende Rolle spielt, erscheint sinnvoll. 

1 Vereinzelt wurden in Abgrenzung zu reinen Staatenabkommen solche völker
rechtlichen Verträge als „gemischte Verträge" bezeichnet, die von Völkerrechtssub
jekten unterschiedlicher Natur abgeschlossen wurden. Vgl. Fleischhauer, JIR 15 
(1971), S. 202; Karunatilleke, RGDIP 75 (1971), S. 72 und S. 74 ;  Vierdag, AVR 23 
(1985), s. 426. 

2 Ausnahmen hiervon sind das Lome III-Abkommen und die UN-Seerechtskonven
tion von 1982, die von den „Europäischen Gemeinschaften" abgeschlossen wurden. 

3 Laut der von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften herausgegebe
nen Liste „Accords et autres engagements bilateraux qui lient les Communautes a des 
pays tiers" waren am 31 . 12. 1984 acht bilaterale gemischte Verträge der EGKS und 
kein entsprechender Vertrag der EAG in Kraft. Darüber hinaus ist für die EGKS ein 
multilateraler gemischter Vertrag (SdÜ Bd. 8, S. 3441) in Kraft. Die EAG ist an fünf 
multilateralen gemischten Verträgen beteiligt (SdÜ Bd. 5, S. 887 und S. 905; Bd. 7 ,  
S. 144 1 ;  Bd. 8, S. 338 1 ;  Bd. 1 1, S. 2497). 

4 Vgl. bspw. Pescatore, RdC 103 (1961 II), S. 1 1 4 ff. ; Ipsen, Europäisches Gemein
schaftsrecht, S. 175ff. ; Krück, Völkerrechtliche Verträge, S. 27 ff. und S. 152ff. ; Pip
kom, in: Beutler u. a., S. 474 ff. 
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B. Anlaß und Ziel der Untersuchung 

Gemischte Verträge werden bereits seit langer Zeit geschlossen. In den 
letzten Jahren tritt dieses Phänomen jedoch verstärkt auf, mit der Besonder
heit, daß sich nicht nur die Anzahl der gemischt geschlossenen Verträge 
erhöht, sondern diese auch in neue Regelungsbereiche vordringen5 • Diese 
Entwicklung schreitet voran, ungeachtet der kontroversen Beurteilung der 
gemischten Verträge in der Wissenschaft und der Unsicherheit ihrer Hand
habung in der Praxis. 

In der Literatur werden sie teilweise als unzulässig angesehen6 oder als 
Instrument der Mitgliedstaaten, der Gemeinschaft Außenkompetenzen zu 
verweigern 7, oder als Instrument zur Aushöhlung der Gemeinschaftskompe
tenzen8 oder als ernsthafte Bedrohung für die Autonomie der Außenbezie
hungen der Gemeinschaft9 oder als " excellent solution to do justice to this 
imbrication of national and Community powers" 10  bezeichnet. Einig scheint 
sich die Literatur j edoch darin zu sein, daß es sich bei Vertragsgegenstän
den, die teilweise in die Zuständigkeit der Gemeinschaft und teilweise in die 
der Mitgliedstaaten fallen, und die daher den gemischten Abschluß dieser 
Verträge provozieren, um den heikelsten Punkt im Bereich der Außenbezie
hungen der EWG handelt1 1 • 

Zumeist sind es die Mitgliedstaaten, die den gemischten Abschluß eines 
Abkommens anstreben und auf ihm bestehen. Bei der Handhabung dieser 
Verträge treten auf ihrer Seite dann aber Unsicherheiten auf, wie an dem 
Problem der „Nachverhandlung" über die Freizügigkeit türkischer Arbeit
nehmer nach dem Assoziierungsabkommen mit der Türkei deutlich zu 
erkennen war. Zunächst hat die Bundesregierung selbst in dieser Frage Ver
handlungen aufgenommen, dann aber die Verantwortung für die Verhand
lungen an die Kommission der EG verwiesen, um später wiederum selbst tätig 
zu werden. Die Türkei hielt den Aktivitäten der Bundesregierung „lapidar" 
entgegen, daß es sich bei dem Assoziierungsabkommen um ein Abkommen 
mit der EWG, nicht aber mit der Bundesrepublik handele12 • 

5 Vgl. die Liste der gemischten Verträge im Anhang, S. 220 ff. 
6 Schumacher, EuR 1977 ,  S .  39 ;  Fischer, in : KSE 25, S .  26 ;  Balekjian, in: Autorität 

und Internationale Ordnung, S. 196 .  
7 Rummel, S. 32 ;  Bebr, EuR 1985,  S. 215 .  
8 Vedder, in : Grabitz, Art. 238  Rdnr. 18 ;  Costonis, CMLR 1967/68, S .  453 ;  Testa, 

CDE 1966,  S. 500.  
9 Jacot-Guillarmod, S. 165 .  
10 Timmermans, in : Division of powers, S. 22 ;  ähnlich Krück, Völkerrechtliche Ver

träge, S. 104.  
11 Pescatore, CMLR 1979 ,  S .  622 ;  Barav, in: Division of powers, S .  49.  
12 Vgl. dazu FR vom 3.  Februar 1985 ,  S .  1 und S. 2 ;  FAZ vom 8. Juli 1985, S. 1 und 

s. 2 .  
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Trotz der Unsicherheit in Literatur und Praxis und trotz der erkannten 
Bedeutung der gemischten Verträge für die Außenbeziehungen der EWG 
fehlt bis heute - soweit ersichtlich - eine umfassende monographische Bear
beitung. 

Ziel dieser Abhandlung ist aber nicht nur, diese literarische Lücke schlie
ßen zu helfen. In erster Linie soll versucht werden, für die in vielerlei Hin
sicht zweifelhafte Existenz der gemischten Verträge eine dogmatische 
Grundlage zu entwickeln. Ebenso wichtig ist, um den zu Recht beklagten 
Mißbrauch dieses Instruments zu verhindern, Grenzen der Anwendbarkeit 
und der Handhabung gemischter Verträge aufzuzeigen. 

C. Programm der Untersuchung 

Keine der wenigen Arbeiten, die sich bisher mit den gemischten Verträgen 
beschäftigt haben, behandelt diese umfassend. Es werden - wenn überhaupt -
exemplarisch nur einer oder wenige gemischte Verträge analysiert und dar
aus generelle Schlußfolgerungen gezogen. Diese Methode wird dem Phäno
men des gemischten Vertrages nicht gerecht, da weder die mögliche Vielfalt 
dieser Erscheinung erkannt wird noch eine eventuelle Gleichförmigkeit 
nachgewiesen werden kann. Daher steht am Anfang dieser Abhandlung eine 
Analyse der gemischten Verträge, die ihre Erscheinung und Ausgestaltung 
umfassend beschreibt. 

Die Praxis der gemischten Verträge muß dann auch Ausgangspunkt für 
die Frage sein, ob und inwieweit die innergemeinschaftliche Kompetenz
gemengelage in diesen Verträgen Berücksichtigung gefunden hat, und weiter
gehend, ob der Umfang des Handelns auf völkerrechtlicher Ebene dem 
Umfang des Handeln-Dürfens auf europarechtlicher Ebene entspricht. 
Ergibt sich aus den Verträgen, daß die völkerrechtlichen Verpflichtungen 
sowohl der Gemeinschaft als auch der Mitgliedstaaten mit der innergemein
schaftlichen Vertragsschlußbefugnis übereinstimmt, richtet sich die Lösung 
aller Einzelprobleme, wie Haftung aus dem Vertrag, Durchführung des Ver
trages, Änderung, Kündigung, Rang oder Rechtsschutz an einer Zweiteilung 
in einen „ Gemeinschaftsteil" und einen „Mitgliedstaatenteil" aus. Diver
gieren völkerrechtliche Verpflichtung und gemejnschaftsrechtliche Vertrags
schlußbefugnis, treten auf völkerrechtlicher, insbesondere aber auf gemein
schaftsrechtlicher Ebene Kompetenzdefizite bei EWG und/oder Mitglied
staaten auf. Die sich hieraus ergebenden Probleme und Konsequenzen müs
sen diskutiert und Überwindungsmöglichkeiten gefunden werden. 

Nach dieser grundlegenden Darstellung sollen die erarbeiteten Ergebnisse 
anhand der oben bereits angesprochenen Einzelprobleme auf ihre Praktika
bilität hin untersucht werden. 




